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Zitat von Seph

Wird doch in der Quelle direkt ausgeführt: auch die Volljährigen sind bzgl. der
schulischen Veranstaltung weisungsgebunden, dürfen also nicht einfach eine
ungezwungene Urlaubsreise daraus machen, bei der nur zufällig eigene Lehrkräfte in
der selben Unterkunft untergebracht sind. Andersherum wird die Lehrkraft auch
gegenüber Volljährigen eine Fürsorge- und Verkehrssicherungspflicht übernehmen
müssen.

Mein bisheriger Stand ist, dass es gegenüber volljährigen Menschen keine Aufsichtspflicht gibt
(Spezialfälle ausgenommen). Leider gibt das Schulportal keine Quellen für seine
Rechtsauffassung an, wo man das mal nachlesen könnte. Wenn jemand fundierte Informationen
hat: immer gerne.

Dass Teilnehmer einer Gruppenunternehmung (Schule oder nicht) qua unterschriebener
Vereinbarung weisungsgebunden sind ist etwas anderes. Das gilt selbstverständlich auch für
jede Reisegruppe, aber trotzdem ist z.B. mein Reiseleiter bei einem gebuchten Urlaub für mich
nicht aufsichtspflichtig. Der schmeißt mich einfach raus wenn ich ihm zu doof werde.

Auch Fürsorge- und Verkehrssicherungspflicht hat ein Reiseleiter (z.B. bei einem Tauchurlaub),
aber daraus ergibt sich ebenfalls keine Aufsichtspflicht.
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